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Sicherheit wahrscheinliche Szenarien dar, die sich so oder auf ähnliche 
Weise ereignen konnten59.

Dies verdeutlicht nicht zuletzt der Umstand, dass eine Zahlungs-
minderung aufgrund dieser Schilderungen häufig gewährt wurde und 
die päpstlichen Kollektoren darüber hinaus für sich beanspruchten, 
umfassende Informationen (habita … fidedigna informacione60; infor-
macione diligenti … habita61) eingeholt und geprüft zu haben, ob die 
Begründung des Zahlungspflichtigen der Wahrheit entspreche. Die 
Einholung von informationes war spätestens seit dem 12. Jahrhundert 
bei Besetzungen von Bistümern ein an der Kurie gängiges Verfahren, 
das in der Regel vorsah, dass eine Person Informationen über den Bi-
schofskandidaten beschaffen sollte62. Es darf vermutet werden, dass 
auch Andreas de Montecchio über die geschilderten Gründe genauere 
Kenntnisse zusammentragen ließ, wobei aber offen bleiben muss, wie 
dies im Detail geschah. Da sich in seiner Buchführung keine Vermerke 
über entsandte Boten oder ähnliche Ausgaben finden, die mit der In-
formationsbeschaffung in Zusammenhang stehen, liegt es nahe, dass 
versucht wurde, im Umkreis des Konzils die notwendigen Kenntnisse 
zu erlangen. Dies machen besonders jene Exemplare der Quittun-
gen wahrscheinlich, die keinen Passus über eingeholte informationes 
beinhalten. An deren Stelle tritt nämlich die Rücksprache mit den 
beiden Konzilspräsidenten (habita consultacione … cum … dominis 
Johanni Tarentino archiepiscopo et Petro Paduano episcopo)63 oder de-
ren ausdrückliche Zustimmung (dominorum Johannis Tarentini et Petri 
episcopi Paduani … expresse interveniente consensu)64. Der oftmals auf-
wendige Prozess, genauere Kenntnisse zu gewinnen, wurde also durch 
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